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staatsangehörige kann die Teilnahme aufenthaltsrecht-
lich erforderlich sein.

Die Heilberufe Arzt/Ärztin sowie Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-in verzeichnen die meisten Anträge auf 
Anerkennung (vgl. Kapitel C3.4.3). Aufgrund wesent-
licher Unterschiede wurden 2020 in diesen beiden 
Berufen rd. 10.600 Bescheide mit der „Auflage“ einer 
Ausgleichsmaßnahme erteilt393 (dies betraf rd. 53 % der 
beschiedenen Verfahren zu Drittstaatsabschlüssen).394 
Im nicht reglementierten Bereich wurden rd. 3.200 
Verfahren (47 % der beschiedenen Verfahren in diesem 
Bereich) mit teilweiser Gleichwertigkeit beschieden. Aus 
den anhaltenden Trends zu mehr Anträgen zu Drittstaats-
abschlüssen sowie den neuen Entwicklungen durch das 
FEG lässt sich für die Zukunft ein weiterhin wachsender 
Qualifizierungsbedarf ableiten.

Eine aktuelle Studie des BIBB-Anerkennungsmonito-
rings (vgl. Atanassov u. a. 2022) zeigt mit Blick auf die 
Kenntnisprüfung, dass sich in allen Bundesländern zur 
Organisation der Prüfungen in der Humanmedizin und 

393 Zum 31.12.2020 noch nicht absolviert
394 Abschlüsse aus der EU werden in den meisten Fällen automatisch anerkannt 

(vgl. EU-Berufsanerkennungsrichtlinie (2005/36/EG). 

Pflege jeweils ein System etabliert hat, das aber – be-
sonders in der Pflege – Unterschiede aufweist. In den 
meisten Bundesländern gibt es zur Vorbereitung einen 
oder mehrere Kurse. Diese werden regelmäßig angeboten 
und es bestehen weitreichende Finanzierungsmöglichkei-
ten durch die Regelförderung (z. B. nach SGB III, SGB II), 
das Förderprogramm Integration durch Qualifizierung 
(IQ) oder in Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern. 

Im nicht reglementierten Bereich werden Anpassungs-
qualifizierungen individuell organisiert, da in den Ver-
fahren sehr heterogene Defizite festgestellt werden. Hier 
spielt die Beratung eine wichtige Rolle, um zu prüfen, in-
wieweit die Strukturen der Berufsbildung vor Ort genutzt 
oder betriebliche Qualifizierungen organisiert werden 
können. Dies wird durch etablierte Kooperationen von 
IQ-Projekten, Industrie- und Handelskammern (IHKs) 
und Handwerkskammern (HWKs), qualifizierenden 
Betrieben und Projekten wie „Unternehmen Berufsaner-
kennung“ unterstützt. Das Angebot an Qualifizierungen 
unterscheidet sich jedoch stark je nach Region und Beruf.

Herausforderungen bestehen bei der Finanzierung, vor 
allem in Fällen, in denen keine Regelförderung oder 

Schaubild C3.4.3-3:  Entwicklung der Bescheide mit „Auflage“ einer Ausgleichsmaßnahme und teilweiser 
Gleichwertigkeit bei bundesrechtlich geregelten Berufen, 2012 bis 2020 (absolut)

 

Bescheid mit der „Auflage“ einer Ausgleichsmaßnahme, zum 31.12. des jeweiligen Berichtsjahres noch nicht absolviert  
(reglementierte Berufe)

0

2.000

2012
72

2.001
1.059

2.784
3.195

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

4.008

1.698

10.188

12.795

912

Teilweise Gleichwertigkeit (nicht reglementierte Berufe)

Quelle:  Amtliche Statistik nach § 17 BQFG (Bund) bzw. Fachgesetzen und Verordnungen, die auf § 17 BQFG verweisen.  
Berichtsjahre 2012 bis 2020. Erhebung der Statistischen Ämter von Bund und Ländern; Auswertung und  
Darstellung des Bundesinstituts für Berufsbildung. Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte)  
jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Gesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.  
Für weitere methodische Hinweise siehe Kapitel D4                                                                                                                                                 BIBB-Datenreport 2022


